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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2018-0618
öffentlich

02.01.2018
Bürgermeister

Beschluss über den Entwurf und die Auslegung der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln 
- Umwandlung von Fläche für die Landwirtschaft in Sondergebiet 
"Fischereihof" im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 10 
"Uferzone"
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 15.01.2018 Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt Hohen Viecheln
N 29.01.2018 Hauptausschuss Hohen Viecheln
Ö 26.02.2018 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwürfe der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung werden in 
    den vorliegenden Fassungen gebilligt.

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
    auszulegen. 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu unterrichten.

Sachverhalt:
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes steht im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 10 „Uferzone“ in Hohen Viecheln.
Der Bereich östlich des Fischerweges, der im B-Plan ein Baugebiet zur Entwicklung der 
Fischereibetriebes festgesetzt, ist im FNP als Außenbereich ausgewiesen. Dem 
Entwicklungsgebot Rechnung tragend ist für diesen Bereich eine FNP-Änderung notwendig. 
Die Darstellung eines Sonstiges Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Fischereihof“ 
entspricht dem städtebaulichen Entwicklungsziel.
Durch die Änderung des FNP werden die Planungen der Gemeinde in Übereinstimmung 
gebracht.
Der Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vorgestellt sowie die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung wurden ausgewertet und in den zur Beschlussfassung vorliegenden Entwurf 
eingearbeitet. Die Auswertung der Stellungnahmen ist als Anlage beigefügt.

Anlage/n:
Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf

Abstimmungsergebnis:
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Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



 
Planzeichenerklärung 
 

Es gelten die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts nach der 
Planzeichenverordnung (PlanzV ) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) und das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), alle in der derzeit gültigen Fassung. 
 

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen 
 

I. Darstellungen 
 

 Art der baulichen Nutzung § 5 (2) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO 
 
 Sonstiges Sondergebiet § 11 (1) BauNVO 
 Zweckbestimmung: Fischereihof 
 
 Bereich der 3. Änderung 
 

SO

SO
Fischerei-

hof

L 031
Bad Kleinen

Ventschow

Hohen Viecheln

Schweriner See

 hier: Sport und
         Erholung
              § 10 (1) BauNVO

 

                          Gemeinde Hohen Viecheln 
 

           3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
  

 Verfahrensvermerke:  
 

1. 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 17.07.2017. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am                      und auf der 
Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de erfolgt. 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 
 

 

2. 
 

Der Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes hat in der Zeit vom 08.09.2017 bis zum 09.10.2017 im Amt  
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 BauGB ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 30.08.2017                     
und auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse http://www.amt-dorfmecklenburg-
badkleinen.de ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 

 

3. 
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 05.09.2017 gemäß § 4 Abs.1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 
 

 

4. 
 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist mit Schreiben vom 05.09.2017 beteiligt worden. 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 
 

 

5. 
 

Die Gemeindevertretung hat am                    den Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung beschlossen und 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 
 

 

6. 
 

Die von der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes  berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 
vom                    zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs.2 BauGB aufgefordert worden. 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 
 

 

7. 
 

Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung haben in der Zeit vom                   bis zum                      
während der Dienststunden nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, welche Arten umweltbezogener Informationen und Stellungnahmen verfügbar sind und 
ausliegen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerechte Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt am                      und auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse  
http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Hohen Viecheln, den                         Der Bürgermeister 
 

 

8. 
 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am                    geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  
 
Hohen Viecheln, den                  Der Bürgermeister 
 

 

9. 
 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am                    von der Gemeindevertretung beschlossen. 
Die Begründung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom                    gebilligt. 
 
Hohen Viecheln, den                   Der Bürgermeister 
 

 

10. 
 

Die Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Verfügung der Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg vom                    AZ:                                    mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 
 
Hohen Viecheln, den             Der Bürgermeister 
 

 

11. 
 

Die Nebenbestimmungen wurden erfüllt. Die Hinweise wurden beachtet.  
 
Hohen Viecheln, den             Der Bürgermeister 
 

 

12. 
 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit am                         ausgefertigt.  
 
Hohen Viecheln, den                                                                                                                                             Der Bürgermeister 
 

 

13. 
 

Die Erteilung der Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt am                    und auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse 
http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB) hingewiesen worden. 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit ihrer Bekanntmachung wirksam geworden. 
 
Hohen Viecheln, den                                                                                                                                             Der Bürgermeister 
 

 
    Entwurf               Stand: 15.01.2018 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln
- im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 10 " Uferzone " 
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Gemeinde Hohen Viecheln 

 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln 

 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

Von folgenden beteiligten Trägern öffentlicher Belange lagen zum Zeitpunkt der Prüfung keine Stellungnahmen vor: 

     2.   Staatliches Amt für Landwirtschaft und Natur (StALU) 

     3.   Landesamt für Kultur – und Denkmalpflege 

     6.   Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V 

     11.  Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde 

     12.  Zweckverband Wismar 

     15.  Gasversorgung Wismar Land GmbH 



3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  
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Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise entsprechen den mit der 3. Änderung des FNP 
beabsichtigten Planungszielen.  
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 
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keine Hinweise zur Planzeichnung 
 
 
keine Hinweise zur Planzeichenerklärung 
 
keine Hinweise zum Text –Teil B 
 
Die Begründung wird entsprechend dem Prüfergebnis der gegebenen Hinweise 
überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung, dass die artenschutzrechtlichen Belange auf der detailschärferen 
Planungsebene des mit der 3. Änderung des FNP im Zusammenhang stehenden 
Bebauungsplanes behandelt werden. 
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keine Bedenken 
Eine umfassende inhaltliche Prüfung der Unterlagen erfolgt im folgenden 
Verfahrensschritt (§ 4 Abs. 2 BauGB). 
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Keine Bedenken 
 
 
 
Die Hinweise zum Biotopschutz werden in der weiteren Planungsphase beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Belange der Eingriffsregelung und des 
Allee- und Baumschutzes werden im Rahmen des B-Planverfahrens geprüft. 
 
 
keine Bedenken und Hinweise 
Landschaftsplanerische Belange werden auf B-Plan-Ebene geprüft. 
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keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
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keine entgegenstehende Bedenken seitens der Abfallbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine entgegenstehende Bedenken seitens der Bodenschutzbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken 
 
 
keine Einwände 
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keine Einwände 
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keine Einwände oder Bedenken 
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Zustimmung 
 
 
Die Planung entspricht vollumfänglich den Programmsätzen des RREP zur städte-
baulichen geordneten Weiterentwicklung der touristisch genutzten Uferzone und des 
Fischereibetriebes als einen regionstypischen Wirtschaftszweig in Hohen Viecheln. 
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keine Festpunkte vorhanden- die Hinweise werden beachtet. 
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Keine Bedenken aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes 
 
Der Landkreis als zuständige Kommunalbehörde wurde am Planaufstellungsverfahren 
beteiligt. 
 
Die allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung zum im Zusammenhang 
stehenden Bebauungsplan. 
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Zustimmung 
 
 
Keine Bedenken - Der geplanten Bestandsnutzungen sowie der Errichtung eines 
Sanitärgebäudes im Waldabstandsbereich wird antragsgemäß zugestimmt. 
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keine Bedenken 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden in der 
Entwurfsfassung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Uferzone“, der mit der 3. Änderung des 
FNP im Zusammenhang steht, berücksichtigt. 
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keine Bedenken, da keine Betroffenheit  
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Keine Bedenken 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
Die Gemeinde wird nicht als Erschließungsträger fungieren, da mit dem B-Plan im 
Wesentlichen bestehenden Gebäude und bauliche Anlagen überplant werden und 
zentrale Erschließungsmaßnahmen nicht vorgesehen sind.  
 
Anschlüsse und mögliche Netzerweiterungen sind im Zuge der Bauvorbereitung durch  
die Bauherren zu beantragen. 
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keine Bedenken 
Eine detaillierte Stellungnahme wird zum im Zusammenhang stehenden B-Plan 
abgegeben.  
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keine Einwände 
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Die allgemeinen Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
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Nachbargemeinden 

 

Von den 8 Nachbargemeinden  

1. Ventschow   Zustimmung 

2. Lübow    Zustimmung 

3. Dorf Mecklenburg  keine Stellungnahme 

4. Bad Kleinen    keine Stellungnahme 

5. Lübstorf   keine Stellungnahme 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung 2 Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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keine Hinweise oder Bedenken 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom  

 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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